
Regionaler Lieferant - Bio-Bäckerei Spiegelhauer
Eigenkapital stärken

weitere Genossenschaftsanteile zeichnen

Liebe VG-Mitglieder,

letztes Jahr konnten die VG mit Eurer Hilfe einen neuen Laden in Strehlen eröffnen. Dieser 
wurde von Euch gut angenommen. Die Läden in Mitte und Striesen (ein bisschen sogar in der 

Neustadt) wurden wie geplant entlastet.

Auch wenn in Strehlen nun alles neu ist, müssen wir in Zukunft auch in den „alten“ Läden wei-
ter investieren. Renovierungen sind teilweise überfällig, aber vor allem müssen Kühlanlagen 
und Kassensysteme stetig modernisiert werden, und auf vielfachen Wunsch möchten wir das 

lose Sortiment weiter ausbauen.

Dies funktioniert am nachhaltigsten mit einem starken Eigenkapital. Daher rufen wir Euch 
dazu auf, weitere Genossenschaftsanteile zu zeichnen. Der Nennwert eines Genossenschafts-

anteils beträgt 20,00 Euro. 

Wenn jedes Mitglied im Durchschnitt einen weiteren Anteil zeichnet, sind das über
200.000 Euro; genug, um ein Zwei-Jahres-Erneuerungsprogramm zu verwirklichen.

Lasst uns gemeinsam beweisen,
dass unsere Genossenschaft ein zukunftsweisendes Modell ist!

Vorstand und Aufsichtsrat der VGeG
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Warum ist die Erhöhung der Genos-
senschaftsanteile eine sinnvolle Un-
terstützung?
Basis unseres wirtschaftlichen Handelns 
ist ein auch in Investitionszeiten ausrei-
chendes Eigenkapital. Das Eigenkapital 
der Genossenschaft setzt sich aus der 
Summe der Geschäftsguthaben der Mit-
glieder, das ist die Summe der Genossen-
schaftsanteile (zur Zeit ca. € 400.000) und 
den Rücklagen (nach §§ 38, 39 und 39a 
unserer Satzung - derzeit ca. € 300.000) 
zusammen. Jeder Genossenschaftsanteil 
à € 20 erhöht dieses Eigenkapital.

Was kann ich tun?
Die Summe der Geschäftsguthaben lässt 
sich durch Zeichnung weiterer Anteile 
und/oder die Aufnahme neuer Mitglie-
der in die Genossenschaft erhöhen, die 
Rücklagen speist die VG eG aus Jahresge-
winnen. Da die Rücklagen zu Beginn des 
Jahrzehntes aufgebaut, in den letzten 
drei Jahren aber auch darauf zurückge-
griffen werden musste, ist eine ausglei-
chende Erhöhung des Eigenkapitals über 
die Genossenschaftsanteile besonders 
wichtig.

Weitersagen!
Eine ganz wichtige Unterstützung der VG 
ist die Aufnahme neuer Mitglieder in die 
VG. Denn je größer die Zahl der Mitglie-
der, desto stabiler ist das Fundament auf 
dem die Genossenschaft steht.

Sprechen Sie / Sprich ohnehin schon in-
teressierte FreundInnen und Bekannte 
einfach an, jetzt VG-Mitglied zu werden!

Wieweit kann oder sollte ich die An-
zahl meiner Anteile erhöhen?
Die Satzung hat den Anteilswert mit 
€ 20 festgesetzt. Mit Zustimmung des 
Vorstandes kann sich jedes Mitglied mit 

einer beliebigen Zahl weiterer Genossen-
schaftsanteile an der VG eG beteiligen, 
eine Obergrenze besteht nicht.

Setzen Sie / Setze die Anteilezahl bitte auf 
einen Betrag an, denn Sie / Du bequem 
über mehrere Jahre und mehr entbehren 
und der VG eG gut zur Verfügung stellen 
können / kannst!

Fallen Entgelte oder Zinsen für weitere 
Genossenschaftsanteile an?
Aus der Übernahme weiterer Genossen-
schaftsanteile fallen keine Kosten an. 
Eine Gewinnausschüttung oder Verzin-
sung von Genossenschaftsanteilen sieht 
unsere Satzung nicht vor. Jahresgewinne 
sollen über die Rücklagen für die weitere 
Entwicklung zur Verfügung stehen. Ein 
erweitertes Stimmrecht in der Genossen-
schaftsversammlung ist mit der Zeich-
nung weiterer Genossenschaftsanteile 
nicht verbunden, weil in Genossenschaf-
ten das Prinzip „Ein Kopf - eine Stimme“ 
gilt.

Wer kann erhöhen, können dies beide 
EhepartnerInnen tun?
Ja, selbstverständlich kann jedes Mit-
glied autonom ihre oder seine Anteile 
erhöhen.

In welcher Weise hafte ich mit meinen 
Genossenschaftsanteilen?
Im Insolvenzfall - und nur in diesem - sind 
zuerst alle anderen Verbindlichkeiten der 
VG eG zu befriedigen: Zuletzt haften die 
Mitglieder als  „EigentümerInnen“ der 
Genossenschaft mit ihrem Genossen-
schaftsanteil – mehr nicht. Eine soge-
nannte Nachschusspflicht haben wir in 
unserer Satzung (§40) ausgeschlossen.

Wie lange läuft die Erhöhung?
Die Genossenschaftsanteile stehen der 
VG eG unbefristet zur Verfügung. Jedes 
Mitglied kann einzelne Anteile unter 
Einhaltung der satzungsmäßigen Kün-
digungsfrist zurücknehmen. Über die 
Laufzeit entscheidet das Mitglied also ei-
genverantwortlich. In die Satzung muss-
ten wir eine Mindestkündigungsfrist von 
einem Jahr aufnehmen. Die Kündigungs-
frist läuft laut § 5 unserer Satzung mit 12 
Monaten zum Jahresende.

Ausgezahlt wird das Guthaben nach der 
Generalversammlung, die über den Jah-
resabschluss des Kündigungstermins be-
schließt, das ist in der Regel im Mai/Juni 
des Folgejahres.

Wer also am 5. Februar 2022 oder am 5. 
Dezember 2022 einige ihrer oder seiner 
Anteile kündigt, kündigt diese zum 31. 
Dezember 2023 und erhält das Geld im 
Regelfall im Mai/Juni des Jahres 2024 zu-
rück.

Diese doch recht langen Fristen sind 
durch das Genossenschaftsgesetz vorge-
geben und gewähren der VG eG die Mög-
lichkeit, mittelfristig mit den Geschäfts-
guthaben zu kalkulieren und etwaige 
Abflüsse rechtzeitig aus zu gleichen.

Menschen, die Genossenschaftsan-
teile übernehmen, können durch ihr 
praktisches Mitbegleiten dem Pro-
jekt die innere und äußere Sicherheit 
geben und während der Laufzeit der 
Genossenschaftsbeteiligung für mehr 
wirtschaftliche und finanzielle Stabi-
lität der VG Verbrauchergemeinschaft 
eG sorgen.

Der Vorstand der VGeG
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Die häufigsten Fragen zur Aufstockung der Geschäftsanteile an der VG 
und zur Werbung neuer Mitglieder
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